
 

 

Hinweise zur „Tatsächlichen Nutzung“ 

 

Angaben zur „Tatsächlichen Nutzung“ Ihres Flurstückes finden Sie im Grundsteuerportal 

Sachsen sowohl in der grafischen Karte (grafische Darstellung) als auch in der Anzeige der 

Daten zu Ihrem Flurstück (Flächenangabe der jeweiligen Nutzung in m²). Die „Tatsächliche 

Nutzung“ kann hilfreich sein, wenn Sie eine Feststellungserklärung für land- bzw. 

forstwirtschaftlich genutzten Grundbesitz (sog. Betrieb der Land- und Forstwirtschaft) 

abzugeben haben. 

 

In der Feststellungserklärung ist die Art der Nutzung anzugeben:  

 Elektronische Erklärung  

in ELSTER  

Anlage  

Land- und  

Forstwirtschaft (GW3) 

 

 

 Papiervordruck  

Anlage Land- und  

Forstwirtschaft  

zur Erklärung zur  

Feststellung des  

Grundsteuerwerts  

(Vordruck GW-3) 

 

 

 

 

 

 

Die unterschiedlichen Arten der Nutzung regelt das Bewertungsgesetz. Eine Aufzählung der 

steuerlich relevanten Nutzungsarten finden Sie als Hilfetext in ELSTER und im nachfolgenden 

Bild: 

 

 



 

 

 
(Auszug aus der „Anleitung zur Anlage Land- und Forstwirtschaft zur Erklärung zur Feststellung 
des Grundsteuerwerts (Vordruck GW-3)“, Seite 5) 

 

Die im Liegenschaftskataster geführte „Tatsächliche Nutzung“ kann als Anhaltspunkt dafür 

dienen, welche steuerlich relevante Nutzung in der Feststellungserklärung anzugeben ist. Bei 

der „Tatsächlichen Nutzung“ handelt es sich um die zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

vorgefundene Art der Inanspruchnahme der Erdoberfläche.  

 

Die „Tatsächliche Nutzung“ und die steuerlich relevanten Nutzungsarten 

sind nicht aufeinander abgestimmt und damit nicht identisch. Die 

Datenerhebung für die „Tatsächliche Nutzung“ kann mehrere Jahre, sogar 

Jahrzehnte zurückliegen; die „Tatsächliche Nutzung“ im 

Liegenschaftskataster kann demnach von den aktuellen örtlichen 

Verhältnissen abweichen. Die Angabe zur „Tatsächlichen Nutzung“ im 

Grundsteuerportal Sachsen kann folglich nur ein Anhaltspunkt für die 

steuerlich relevante Nutzungsart sein. 

Die Summe aller Flächenangaben der „Tatsächlichen Nutzung“ zu einem 

Flurstück kann aus technischen Gründen von der ebenfalls in dieser Anzeige 

enthaltenen „Amtlichen Fläche“ desselben Flurstücks abweichen.  


